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Nr. 08 Freitag, 25. Juni 2010 Jahrgang 2010

VGS-Anzeiger
AMTSBLATT

der Verwaltungsgemeinschaft „Saale-Rennsteig“
Internet Adresse: www.vg-saale-rennsteig.de

Mitgliedsgemeinden:
Birkenhügel, Blankenstein, Blankenberg, Harra, Neundorf, Pottiga, Schlegel

Ausk nfte!erteilt!der!Wanderst tzpunkt!Blankenstein!-!Frau!H"hn
(Telefon!!03 66 42/2 95 33)

• Kulturelles Programm aller Landkreise entlang des Rennsteiges

• Enthüllung einer Erinnerungs-Stele

• Schaugießen der Wurzbacher Heinrichshütte

• Geführte Wanderungen:
„Alternativroute Rennsteig“
„Rund um die preußische Enklave Blankenberg“ u.v.m.

• Bootsfahrten auf der Saale

• Quiz, Naturparkrallye, Aktionen für Kinder

• Ladenstraße

• Am Abend Tanz mit den „Great Jokers“

• Für das leibliche Wohl ist bestens gesorgt

Rennsteigfest!in!Blankenstein
-!Selbitzplatz!-

28.!August!2010!´!09.00!bis!16.00!Uhr

Wir erinnern an den 20. Jahrestag der Grenzöffnung und damit
der Wiederbegehbarkeit des Rennsteiges in seiner kompletten Länge.
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AMTLICHER TEIL
Die Bekanntmachung erfolgt aufgrund des § 57 Abs. 3 ThürKO in
der Fassung der Neubekanntmachung vom 28. Januar 2003
(GVBl. S. 41), zuletzt geändert durch Art. 2 des Thüringer Geset-
zes über das Neue Kommunale Finanzwesen vom 19. November
2008 (GVBl. Nr. 12 S. 381) in Verbindung mit der Hauptsatzung
der Gemeinde Birkenhügel vom 22. Januar 2004 in der jeweils
gültigen Fassung, unter dem Hinweis, dass der Haushaltsplan und
seine Anlagen für das Haushaltsjahr 2010 in der Zeit 

von Montag, dem 28. Juni 2010

bis Dienstag, dem 13. Juli 2010

im Verwaltungsgebäude der
Verwaltungsgemeinschaft „Saale-Rennsteig“
Zimmer 2.5.
Rennsteig 2
07366 Blankenstein

während der üblichen Dienststunden und in der Gemeinde Birken-
hügel zu den Sprechzeiten des Bürgermeisters zur Einsichtnahme
öffentlich ausgelegt ist.

Die Veröffentlichung der Haushaltssatzung erfolgt nach § 21
Absatz (3) ThürKO. 

Die Eingangsbestätigung der Rechtsaufsichtsbehörde vom
10. Mai 2010 liegt vor.

Gemeinde Birkenh•gel

HAUSHALTSSATZUNG

der Gemeinde Birkenhügel
(Landkreis Saale-Orla)

für das Haushaltsjahr 2010

Aufgrund des § 55 der Thüringer Kommunalordnung (ThürKO) erlässt
der Gemeinderat der Gemeinde Birkenhügel mit Beschluss (§ 57 ThürKO)
vom 4. Mai 2010 folgende Haushaltssatzung:

§ 1

Der als Anlage beigefügte Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2010wird
hiermit festgesetzt, er schließt im 

Verwaltungshaushalt
in den Einnahmen und Ausgaben mit 312.200,00 Euro

und im 

Vermögenshaushalt
in den Einnahmen und Ausgaben mit 279.000,00 Euro

ab.

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kreditaufnahme für Investitionen und Investitions-
förderungsmaßnahmen wird auf 0,00 Euro festgesetzt.

Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungs-
maßnahmen sind nicht vorgesehen.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen im Vermögenshaushalt werden nicht
festgesetzt.

§ 4

Die Steuersätze (Hebesätze) für nachstehende Gemeindesteuern werden
wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer

a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe 240,00 v.H.
(Grundsteuer A)

b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) 330,00 v.H.

2. Gewerbesteuer 340,00 v.H.

§ 5

Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung von Aus-
gaben nach dem Haushaltsplan wird auf 50.000,00 Eurofestgesetzt.

§ 6

Als Anlage gilt der Stellenplan.

§ 7

Die Haushaltssatzung tritt mit dem 1. Januar 2010 in Kraft. 

Blankenstein, 15. Juni 2010

Gemeinde Birkenhügel

Achtel
Bürgermeister

Impressum:

Herausgeber und Redaktion:
VGS „Saale-Rennsteig“
07366 Blankenstein
Rennsteig 2
Tel.: 03 66 42 / 29 60 0
Fax: 03 66 42 / 29 60 28

Gesamtherstellung:
Satz & Media Service Uwe Nasilowski
07338 Kaulsdorf
Straße des Friedens 1a
Tel.: 03 67 33 / 2 33 15
Fax: 03 67 33 / 2 33 16
E-mail: satz.mediaservice@t-online.de

Für Verträge mit der Fa. Satz & Media Service, Inhaber Uwe
Nasilowski gelten deren allgemeine Geschäftsbedingungen.

Erscheinungsweise: monatlich – Kostenfreie Verteilung an alle
Haushalte der VGS „Saale-Rennsteig“.

Weitere Exemplare sind kostenfrei in der VGS „Saale-Renn-
steig“ – Hauptamt – erhältlich.

Nachfolgend werden
die Wahlergebnisse der Bürgermeisterwahl

in unseren Gemeinden am 6. Juni 2010 
bekannt gemacht.
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Dank an die Wahlvorstände

Am 6. Juni 2010 fanden in allen Mitgliedsgemeinden unserer
Verwaltungsgemeinschaft Bürgermeisterwahlen statt. 

Ein ganz herzlicher Dank gilt den sieben ehrenamtlichen
Wahlvorständen, die einen ordnungsgemäßen Ablauf der Wahlen
in den Gemeinden sicherten.

Claudia Reißig
Hauptamtsleiterin

Die nächste Ausgabe des

¹VGS - Anzeigersª
erscheint am 30.07.2010.

Redaktionsschluss ist der 21.07.2010.

Bereich Finanzen
Bauplätze!

In folgenden Gemeinden unserer Verwaltungsgemeinschaft
stehen vollerschlossene Bauparzellen für Bauinteressierte zur
Verfügung:

Gemeinde Neundorf
Baugebiet „An der Kuppel“ Preis 46,02 Euro/m2

Gemeinde Schlegel
Baugebiet „In den Beunten“ Preis 35,79 Euro/m2

Gemeinde Harra
Baugebiet „Not“ Preis 47,55 Euro/m2

Gemeinde Blankenberg
Baugebiet „Flurweg“ Preis 39,00 Euro/m2

Gemeinde Pottiga
Baugebiet „Waldstraße“ Preis 32,38 Euro/m2

Preis 27,27 Euro/m2

Wahlen 2010
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Gemeinde Blankenstein

4. Änderungssatzung
zur Hauptsatzung der Gemeinde Blankenstein

Aufgrund der §§ 19 Abs. 1 und 20 Abs. 1 der Thüringer Gemein-
de- und Landkreisordnung (Thüringer Kommunalordnung –
ThürKO) vom 16. August 1993 (GVBl. S. 501) in der Fassung der
Neubekanntmachung vom 28. Januar 2003 (GVBl. S. 41), zuletzt
geändert durch Gesetz vom 8. April 2009 (GVBl. S. 345), hat  der
Gemeinderat der Gemeinde Blankenstein in der Sitzung vom
28. April 2010 die folgende 4. Änderungssatzung zur Haupt-
satzung der Gemeinde Blankenstein vom 23. Februar 2004
beschlossen:

§ 1
Änderungen

1. § 8 Abs. 2 erhält folgende Fassung:

„Die ehrenamtlichen Kommunalwahlbeamten erhalten gemäß
der Thüringer Verordnung über die Aufwandsentschädigung
der ehrenamtlichen kommunalen Wahlbeamten auf Zeit
(ThürAufEVO) nach der derzeit geltenden Fassung die folgen-
den Aufwandsentschädigungen:

1. der ehrenamtliche Bürgermeister 880,00 Euro/Monat 

2. der ehrenamtliche Erste Beigeordnete
218,00 Euro/Monat“

2. § 8 Abs. 3 erhält folgende Fassung:

„Die tatsächlichen Verhältnisse gemäß § 5 Abs. 4 der
Thüringer Verordnung über die Aufwandsentschädigung der
ehrenamtlichen kommunalen Wahlbeamten auf Zeit (Thür-
AufEVO) finden entsprechend Berücksichtigung.“

§ 2
Inkrafttreten

Diese Änderungssatzung tritt am 1. Juli 2010 in Kraft.

Blankenstein, den 8. Juni 2010

Grüner
Bürgermeister der Gemeinde Blankenstein

Verstöße wegen der Verletzung von Verfahrens- und Form-
vorschriften, die nicht die Ausfertigung und die Bekanntmachung
der Satzung betreffen, können gegenüber der Gemeinde geltend
gemacht werden. Sie sind schriftlich unter der Angabe der Gründe
geltend zu machen. 

Werden solche Verstöße nicht innerhalb einer Frist von einem
Jahr nach der Bekanntmachung der Satzung geltend gemacht, so
sind diese Verstöße unbeachtlich.

Gemeinde Harra

4. Änderungssatzung
zur Hauptsatzung der Gemeinde Harra

Aufgrund der §§ 19 Abs. 1 und 20 Abs. 1 der Thüringer Gemein-
de- und Landkreisordnung (Thüringer Kommunalordnung –
ThürKO) vom 16. August 1993 (GVBl. S. 501) in der Fassung der
Neubekanntmachung vom 28. Januar 2003 (GVBl. S. 41), zuletzt
geändert durch Gesetz vom 8. April 2009 (GVBl. S. 345), hat der
Gemeinderat der Gemeinde Harra in der Sitzung vom 13. April
2010 die folgende 4. Änderungssatzung zur Hauptsatzung der
Gemeinde Harra vom 26. November 2003 beschlossen:

§ 1
Änderungen

1. § 8 Abs. 2 erhält folgende Fassung:

„Die ehrenamtlichen Kommunalwahlbeamten erhalten gemäß
der Thüringer Verordnung über die Aufwandsentschädigung
der ehrenamtlichen kommunalen Wahlbeamten auf Zeit
(ThürAufEVO) nach der derzeit geltenden Fassung die folgen-
den Aufwandsentschädigungen:

1. der ehrenamtliche Bürgermeister 1.060,00 Euro/Monat 

2. der ehrenamtliche Erste Beigeordnete
265,00 Euro/Monat“

2. § 8 Abs. 3 erhält folgende Fassung:

„Die tatsächlichen Verhältnisse gemäß § 5 Abs. 4 der
Thüringer Verordnung über die Aufwandsentschädigung der
ehrenamtlichen kommunalen Wahlbeamten auf Zeit (Thür-
AufEVO) finden entsprechend Berücksichtigung.“

3. § 11 erhält folgende Fassung:

„Für die Beantragung und Durchführung eines Bürger-
begehrens, Bürgerentscheides gelten die Bestimmungen des
§ 17 ThürKO in der jeweils geltenden Fassung.“

§ 2
Inkrafttreten

Diese Änderungssatzung tritt am 1. Juli 2010 in Kraft.

Harra, den 17. Juni 2010

Weber
Bürgermeister der Gemeinde Harra

Verstöße wegen der Verletzung von Verfahrens- und Form-
vorschriften, die nicht die Ausfertigung und die Bekanntmachung
der Satzung betreffen, können gegenüber der Gemeinde geltend
gemacht werden. Sie sind schriftlich unter der Angabe der Gründe
geltend zu machen. 

Werden solche Verstöße nicht innerhalb einer Frist von einem
Jahr nach der Bekanntmachung der Satzung geltend gemacht, so
sind diese Verstöße unbeachtlich.
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Die Bekanntmachung erfolgt aufgrund des § 57 Abs. 3 ThürKO in
der Fassung der Neubekanntmachung vom 28. Januar 2003
(GVBl. S. 41), zuletzt geändert durch Art. 2 des Thüringer Geset-
zes über das Neue Kommunale Finanzwesen vom 19. November
2008 (GVBl. Nr. 12 S. 381) in Verbindung mit der Hauptsatzung
der Gemeinde Neundorf vom 1. September 2003 in der jeweils
gültigen Fassung, unter dem Hinweis, dass der Haushaltsplan und
seine Anlagen für das Haushaltsjahr 2010 in der Zeit 

von Montag, dem 28. Juni 2010

bis Dienstag, dem 13. Juli 2010

im Verwaltungsgebäude der
Verwaltungsgemeinschaft „Saale-Rennsteig“
Zimmer 2.5.
Rennsteig 2
07366 Blankenstein

während der üblichen Dienststunden und in der Gemeinde Neun-
dorf zu den Sprechzeiten des Bürgermeisters zur Einsichtnahme
öffentlich ausgelegt ist.

Die Veröffentlichung der Haushaltssatzung erfolgt nach § 21
Absatz (3) ThürKO. 

Die Eingangsbestätigung der Rechtsaufsichtsbehörde vom
4. Mai 2010 liegt vor.

Gemeinde Neundorf

HAUSHALTSSATZUNG

der Gemeinde Neundorf
(Landkreis Saale-Orla)

für das Haushaltsjahr 2010

Aufgrund des § 55 der Thüringer Kommunalordnung (ThürKO) erlässt
der Gemeinderat der Gemeinde Neundorf mit Beschluss (§ 57 ThürKO)
vom 28. April 2010 folgende Haushaltssatzung:

§ 1

Der als Anlage beigefügte Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2010wird
hiermit festgesetzt, er schließt im 

Verwaltungshaushalt
in den Einnahmen und Ausgaben mit 528,700,00 Euro

und im 

Vermögenshaushalt
in den Einnahmen und Ausgaben mit 116.600,00 Euro

ab.

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kreditaufnahme für Investitionen und Investitions-
förderungsmaßnahmen wird auf 0,00 Euro festgesetzt.

Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungs-
maßnahmen sind nicht vorgesehen.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen im Vermögenshaushalt werden nicht
festgesetzt.

§ 4

Die Steuersätze (Hebesätze) für nachstehende Gemeindesteuern werden
wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer

a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe 200,00 v.H.
(Grundsteuer A)

b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) 300,00 v.H.

2. Gewerbesteuer 350,00 v.H.

§ 5

Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung von Aus-
gaben nach dem Haushaltsplan wird auf 75.000,00 Eurofestgesetzt.

§ 6

Als Anlage gilt der Stellenplan.

§ 7

Die Haushaltssatzung tritt mit dem 1. Januar 2010 in Kraft. 

Blankenstein, den 15. Juni 2010

Gemeinde Neundorf

Jahn
Bürgermeister

1. Änderungssatzung

zur Friedhofssatzung
der Gemeinde Neundorf

Der Gemeinderat der Gemeinde Neundorf hat in seinen Sitzungen vom
9. Dezember 2009 und 28. April 2010 aufgrund der §§ 19 Abs. 1 und 21
der Thüringer Gemeinde- und Landkreisordnung (ThürKO) vom
16. August 1993 (GVBl. S. 501), zuletzt geändert durch Gesetz vom
8. April 2009 (GVBl. S. 345), sowie des § 33 des Thüringer Bestattungs-
gesetzes vom 19. Mai 2004 (GVBl. S. 505 ff.), zuletzt geändert durch
Art. 4 des Thüringer Gesetzes zur Umsetzung der Richtlinie
2006/123/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom
12. Dezember 2006 über Dienstleistungen im Binnenmarkt (EG-Umset-
zungsG) vom 8. Juli 2009 (GVBl. S. 592), folgende 1. Änderungssatzung
zur Friedhofssatzung für den Friedhof der Gemeinde Neundorf vom
24. April 2006 erlassen:

§ 1
Änderungen

1. § 4 Abs. 2 erhält folgende Fassung:

„Nicht gestattet ist innerhalb des Friedhofs:

a) das Befahren der Wege mit Fahrzeugen aller Art; ausgenommen
von diesem Verbot sind Kinderwagen, Rollstühle, Handwagen
zur Beförderung von Material zur Grabherrichtung, leichte Fahr-
zeuge von auf dem Friedhof arbeitenden Gewerbetreibenden  und
Fahrzeuge der Friedhofsverwaltung   

b) an Sonn- und Feiertagen und in der Nähe einer Bestattung
störende Arbeiten auszuführen

c) ohne schriftlichen Auftrag eines Berechtigten bzw. ohne vor-
herige Anzeige bei der Friedhofsverwaltung gewerbsmäßig zu
fotografieren

d) Druckschriften zu verteilen; ausgenommen Drucksachen, die im
Rahmen von Bestattungsfeiern notwendig und üblich sind
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e) den Friedhof, seine Einrichtungen, Anlagen und Grabstätten zu
verunreinigen, zu beschädigen und unberechtigterweise zu
betreten

f) Abraum und Abfälle aller Art außerhalb der hierfür vorgesehenen
Plätze abzulegen

g) Tiere mitzubringen, ausgenommen Blindenhunde.“

2. § 4 wird mit folgendem Absatz 4 ergänzt:

„Für die Anzeige nach Absatz 2 Buchstabe d gelten die Bestimmun-
gen des Thüringer Verwaltungsverfahrensgesetzes (ThürVwVfG)
zum Verfahren über die einheitliche Stelle (§§ 71a bis 71e Thür-
VwVfG).“

3. § 5 erhält folgende Fassung:

„(1) Steinmetze, Bildhauer, Gärtner, Bestatter und sonstige Gewerbe-
treibende haben die gewerbliche Tätigkeit auf dem Friedhof der
Friedhofsverwaltung vorher anzuzeigen.

(2) Der Friedhofsverwaltung ist mit der Anzeige weiterhin nachzu-
weisen, dass der Gewerbetreibende einen für die Ausführung sei-
ner Tätigkeit ausreichenden Haftpflichtversicherungsschutz
besitzt.

(3) Auf Verlangen des Gewerbetreibenden stellt die Friedhofs-
verwaltung eine Berechtigungskarte aus. Die Gewerbetreibenden
haben für ihre Mitarbeiter einen Bedienstetenausweis auszu-
fertigen.

Der Bedienstetenausweis und eine Kopie der Anzeige sind dem
aufsichtsberechtigten Gemeindepersonal auf Verlangen vor-
zuzeigen.

(4) Die Gewerbetreibenden und ihre Mitarbeiter haben die Fried-
hofssatzung und die dazu ergangenen Regelungen zu beachten. 

Die Betriebsinhaber haften für alle Schäden, die sie oder ihre
Bediensteten im Zusammenhang mit ihrer Tätigkeit auf dem
Friedhof schuldhaft verursachen.

(5) Gewerbliche Arbeiten auf dem Friedhof dürfen nur werktags in
der Zeit von 07.00 Uhr bis 19.00 Uhr ausgeführt werden. An
Samstagen und Werktagen vor Feiertagen sind die Arbeiten
spätestens um 13.00 Uhr zu beenden.

Die Friedhofsverwaltung kann Verlängerungen der Arbeitszeiten
zulassen.

(6) Die für die Arbeiten erforderlichen Werkzeuge und Materialien
dürfen auf dem Friedhof nur vorübergehend an den von der
Friedhofsverwaltung genehmigten Stellen gelagert werden. 

Sofort nach Beendigung der Arbeiten sind die Arbeits- und
Lagerplätze wieder in einen ordnungsgemäßen Zustand zu
versetzen.

(7) Die Friedhofsverwaltung kann die Tätigkeit der Gewerbetreiben-
den, die trotz Mahnung gegen die Vorschriften der Friedhofs-
satzung verstoßen, oder bei denen die Voraussetzungen des
Abs. 2 ganz oder teilweise nicht mehr gegeben sind, auf Zeit oder
Dauer untersagen. 

Bei einem schwerwiegenden Verstoß ist die Mahnung ent-
behrlich.

(8) Für die Durchführung von Verwaltungsverfahren nach Absatz 1
gelten die Bestimmungen des Thüringer Verwaltungsverfahrens-
gesetzes (ThürVwVfG) zum Verfahren über die einheitliche
Stelle (§§ 71a bis 71e ThürVwVfG).“

4. § 29 Abs. 1 erhält folgende Fassung:

„Ordnungswidrig handelt, wer vorsätzlich oder fahrlässig

a) sich auf dem Friedhof nicht der Würde des Ortes entsprechend
verhält oder  Anordnungen des Friedhofsverwaltung nicht befolgt

b) entgegen der Bestimmung des § 4 Abs. 2

1. Friedhofswege mit Fahrzeugen ohne Erlaubnis befährt

2. an Sonn- und Feiertagen oder in der Nähe einer Bestattung
störende Arbeiten ausführt

3. ohne schriftlichen Auftrag eines Berechtigten fotografiert

4. Druckschriften verteilt, ausgenommen Drucksachen, die im
Rahmen von Bestattungsfeiern notwendig und üblich sind

5. den Friedhof oder seine Einrichtungen oder Anlagen verun-
reinigt oder beschädigt oder Rasenflächen oder Grabstätten
unberechtigterweise betritt

6. Abraum oder Abfälle aller Art außerhalb der hierfür vorgese-
henen Plätze ablegt

7. Tiere mitbringt ausgenommen Blindenhunde

c) Umbettungen ohne vorherige Zustimmung vornimmt (§ 10)

d) die Bestimmungen über die zulässigen Maße für Grabmale nicht
einhält (§ 16)

e) Grabmale oder sonstige Grabausstattungen ohne Zustimmung
errichtet oder verändert (§ 17)

f) Grabmale ohne Zustimmung der Friedhofsverwaltung entfernt
(§ 21 Abs. 1)

g) Grabmale oder Grabausstattungen nicht in verkehrssicherem
Zustand hält (§§ 19, 20, 22)

h) Pflanzenschutz- oder Unkrautbekämpfungsmittel verwendet
(§ 22 Abs. 7)

i) Grabstätten vernachlässigt (§ 24)

j) die Leichenhallen entgegen § 25 betritt.“

§ 2
Inkrafttreten

Diese Änderungssatzung tritt am Tage nach der Bekanntmachung in
Kraft.

Neundorf, den 18. Juni 2010

Jahn
Bürgermeister der Gemeinde Neundorf

Verstöße wegen der Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften,
die nicht die Ausfertigung und die Bekanntmachung der Satzung
betreffen, können gegenüber der Gemeinde geltend gemacht werden. Sie
sind schriftlich unter der Angabe der Gründe geltend zu machen.

Werden solche Verstöße nicht innerhalb einer Frist von einem Jahr nach
der Bekanntmachung der Satzung geltend gemacht, so sind diese
Verstöße unbeachtlich.

Öffnungszeiten
der Verwaltungsgemeinschaft 

Montag 9.00 - 12.00 Uhr
Dienstag 9.00 - 12.00 Uhr 13.00 - 18.00 Uhr 
Mittwoch geschlossen
Donnerstag 9.00 - 12.00 Uhr 
Freitag 8.00 - 11.00 Uhr
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ENDE AMTLICHER TEIL
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NICHTAMTLICHER TEIL

Informationen aus den •mtern

Amtliche Bekanntmachung

Am 1. Juli 2010ist für alle steuerpflichtigen Jahreszahleru.a. für
die

Grundsteuer A
Grundsteuer B
Ersatzbemessung
Hundesteuer
Friedhofgebühren

die Zahlung für das Jahr 2010 fällig.

Achten Sie auf die entsprechenden Fälligkeiten in den Ihnen
zuletzt zugegangenen Bescheiden!

Sie erhalten für das Jahr 2010 keine gesonderten Zahlungs-
aufforderungen, bitte zahlen Sie die Beträge nach den Ihnen
zuletzt zugegangenen Bescheiden. 

Durch Vermeidung von Zahlungsverzug ersparen Sie sich
Säumnisfolgen und die damit verbundenen zusätzlichen Kosten.

Entsprechend Thüringer Verwaltungszustellungs- und Voll-
streckungsgesetz sind geforderte öffentliche Geldleistungen
durch Beitreibung zu vollstrecken. Nach § 33 Abs. 3 Nr. 3
ThürVwZVG ist der Schuldner vor der Beitreibung durch
Mahnung aufzufordern, innerhalb einer Frist von mindestens
einer Woche die Schuld zu leisten.

Damit Sie auch zukünftig keinen Zahlungstermin versäumen,
besteht die Möglichkeit der Erteilung einer Einzugsermäch-
tigung an die Kasse der VG. Entsprechende Vordrucke liegen
für Sie bereit.

Bereich Finanzen
Kommunale Wohnungen

In der Gemeinde Neundorf stehen folgende kommunale
Wohnung zur Vermietung frei:

- Köseleweg 10
EG rechts, 47,40 m2 Wohnfläche

- Köseleweg 10
DG rechts, 51,16 m2 Wohnfläche

- Köseleweg 10
OG links, 56,54 m2 Wohnfläche

Interessenten melden sich bitte in der Verwaltungsgemein-
schaft „Saale-Rennsteig“ in Blankenstein unter Telefon
03 66 42/29 60 18.

Ordnungsamt
Verschmutzung öffentlicher Anlagen,

Straßen und Wege 

Das Ordnungsamt erreichen immer wieder Beschwerden über
Hundekot, der in öffentlichen Anlagen, auf Straßen und Wegen
hinterlassen wird.

Hundekot ist bekanntlich nicht nur unästhetisch, sondern auch ein
Ärgernis, wenn man hinein tritt.

Kinder, die in verunreinigten Sandkästen spielen, sind den
Bakterien und Krankheitserregern in den Exkrementen ausgesetzt.

Die Besitzer von Vierbeinern werden daher aufgefordert,
Rücksicht auf die Erfordernisse der Hygiene zu nehmen und
öffentliche Anlagen und Verkehrsflächen sauber zu halten.

Auf Kinderspielplätzen haben Hunde nichts verloren!

Grundsätzlich sind Hundehalter oder Hundeführer nach den
Bestimmungen der abfallrechtlichen und ordnungsbehördlichen
Vorschriften dazu verpflichtet, die „Hinterlassenschaften“ ihrer
Vierbeiner umgehend zu beseitigen.

Wer sich nicht daran hält, muss mit einer Geldbuße rechnen.

Um Ärger wegen Verschmutzungen durch Hunde zu vermeiden,
werden hiermit alle Hundebesitzer aufgefordert, ihrer Verpflich-
tung nachzukommen und dafür Sorge zu tragen, dass der Hund
sein „Geschäft“ nicht im Bereich öffentlicher Flächen verrichtet,
oder aber, dass die Verschmutzung unverzüglich beseitigt und
ordnungsgemäß entsorgt wird.

Beschlüsse der Gemeinden

Neundorf

B Nr. 58 - 18/10 Genehmigung der Niederschrift über
die öffentliche Sitzung des Gemeinde-
rates vom 28. April 2010

B Nr. 59 - 19/10 Vergabe Baumeisterarbeiten und
Fliesenarbeiten

B Nr. 60 - 20/10 VergabeSanitärinstallationGemeinde-
saal und WC-Trennwandsystem

B Nr. 61 - 21/10 Betriebskostenabrechnung nach dem
Thüringer Kindertagesstättengesetz
für das Jahr 2009

Hauptamt



12

Gemeinde Schlegel

Sportlerheim

Im Rahmen des Konjunkturprogramms der Bundesregierung
wurde am Sportlerheim eine komplette Dachsanierung beantragt. 

Mit der Ausführung der Arbeiten wurde die Lobensteiner
Dachdecker eG beauftragt. In der 23. KW konnten die Arbeiten
abgeschlossen werden.

Das Bauamt informiert

Gemeinde Harra

Kindergarten

Die Fassadenarbeiten am Kindergarten waren im Juni abgeschlos-
sen. Zwischenzeitlich wurden Spielgeräte zur Erweiterung bzw.
Erneuerung der Spielplätze Kindergarten und Tivoli angeschafft.

Leider hängt die Ausführung der Spielplatzerweiterung immer
noch an der Zusage des privaten Grundstückseigentümers am
Verkauf.

Gemeinde Harra

OT Kießling / FFw

Die Dachsanierung sowie die Fassadenerneuerung an der
Feuerwehr in Kießling wurden ebenfalls durch das Konjunktur-
programm gefördert. 

Die Ausführung der Aufträge erfolgt durch die Fa. Habekost
Blankenberg und die Fa. Wenzel in Lehesten. Die Fertigstellung
der Fassadendämmung ist für Mitte Juli vorgesehen. 

Gemeinde Birkenhügel

Straßenbauarbeiten

Die Straßenbauarbeiten in Birkenhügel gehen zügig voran.
Straßenbeleuchtung, Frostschutz, Entwässerung, Borden und
Pflaster wurden eingebaut.

In der 25. KW ist der Einbau der Schwarzdecke vorgesehen.
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Gemeinde Neundorf

Die im Rahmen des Konjunkturprogramms ausgeschriebenen
Arbeiten gehen zügig voran. Zwischenzeitlich ist der gesamte
Kellerbereich (ehemalige Sanitätsanlage) des Gemeindesaales
entkernt und die vorhandenen Entwässerungsleitungen sind
freigelegt.

Die Fa. Harz Bau beginnt nun mit der Verlegung von neuen
Abwasserrohren mit Anbindung an die vorhandene Ent-
wässerungsleitung außerhalb des Gebäudes.

Geburtstagsjubil•en
Birkenh gel
03.07. Charlotte Ruge zum 90. Geburtstag
30.07. Harro Moderer zum 70. Geburtstag

Blankenberg
17.07. Else Geisser zum 75. Geburtstag
23.07. Elsbeth Mattig zum 90. Geburtstag

Blankenstein
04.07. Christa Krämer zum 75. Geburtstag
12.07. Karin Hohe zum 70. Geburtstag
16.07. Margarete Färber zum 75. Geburtstag
16.07. Herbert Kötzschau zum 75. Geburtstag

Harra!
10.07. Gunter Brügmann zum 70. Geburtstag
12.07. Brigitte Köcher zum 70. Geburtstag
25.07. Rainer Burger zum 65. Geburtstag
25.07. Horst Grüner zum 70. Geburtstag

Neundorf
02.07. Walter Thomä zum 75. Geburtstag
11.07. Ehrenfried Puschner zum 75. Geburtstag
20.07. Hans-Peter Sperl zum 65. Geburtstag
25.07. Werner Fischer zum 80. Geburtstag
26.07. Bärbel Petrusch zum 70. Geburtstag
29.07. Klaus Steinmüller zum 70. Geburtstag

Pottiga
16.07. Edith Lautenschläger zum 85. Geburtstag

Schlegel
09.07. Anita Stöcker zum 75. Geburtstag
16.07. Monika Grüner zum 70. Geburtstag

• • •
Wir!gratulieren!recht!herzlich!und!

w nschen!allen!Jubilaren!Gl ck!und!Gesundheit"

Es wird darauf hingewiesen, dass alle Jubiläen durch das Einwohner-
meldeamt  hier veröffentlicht werden, sofern der Veröffentlichung nicht
oder nicht rechtzeitig widersprochen wurde.

Nutzen Sie Ihren 

VGS!-!Anzeiger
auch kostengünstig 

für private Danksagungen und Mitteilungen 
bei Festlichkeiten und Höhepunkten

im persönlichen Leben!

Einführung neuer Personalausweis
zum 1. November 2010

Wie bereits durch die öffentlichen Medien bekannt gemacht
wurde, erfolgt die Einführung des neuen Personalausweises zum
1. November 2010.

Auf der Internetseitewww.personalausweisportal.dekönnen
Sie sich umfassend über den neuen Ausweis informieren. Die
Webseite gibt Auskünfte zu den neuen Funktionen, zur Hand-
habung und zum Schutz der persönlichen Daten.

Diensteanbieter können über diese Webseite ihre Anträge auf
Erteilung von Berechtigungszertifikaten bei der Vergabestelle für
Berechtigungszertifikate stellen.

Peter
Einwohnermeldeamt

Einwohnermeldeamt



14

Geburten
Blankenstein

27.05.2010 Benjamin Oertel

Neundorf

02.06.2010 Benno Fleischmann

Seibis

24.05.2010 Yasmin Schubbert

Die Verwaltungsgemeinschaft ¹Saale-Rennsteigª
gratuliert hiermit recht herzlich

zur Geburt der neuen Erdenb•rger.

Es wird darauf hingewiesen, dass alle beim Einwohnermeldeamt
eingehenden Mitteilungen über Geburten veröffentlicht werden, sofern
die Eltern nicht oder nicht rechtzeitig widersprochen haben.

Sterbef!lle
Blankenberg

07.06.2010 Johanna Pöhnert, geb. Sonnenberg
im Alter von 85 Jahren

Harra

10.06.2010 Helene Langheinrich, geb. Oberländer
im Alter von 87 Jahren

Neundorf

26.05.2010 Sigrid Krauß, geb. Schulze
im Alter von 82 Jahren

Schlegel

28.05.2010 Marie Narr, geb. Gäbelein
im Alter von 84 Jahren

Eheschlieûung
Blankenstein

Stefan Richter-Hüttig, geb. Hüttig und Susan Richter

Harra

Nico Friedel und Janine Friedel, geb. Schrepel

Stefan Wohlfahrt und Sabine Wohlfahrt, geb. Sachs

Pottiga

Heiko Poß und Yvonne Keller-Poß, geb. Keller

Wir gratulieren recht herzlich 
und w•nschen Gl•ck und Gesundheit.

Es wird darauf hingewiesen, dass alle beim Einwohnermeldeamt
eingehenden Mitteilungen über Eheschließungen bzw. Ehejubiläen
veröffentlicht werden, sofern der Veröffentlichung nicht oder nicht
rechtzeitig widersprochen wurde.

Nachrichten
aus der Meldestelle Gottesdienste und Veranstaltungen

Freitag, 25. Juni 2010
19.30 Uhr Blankenberg Chor-Abend

Sonntag, 27. Juni 2010
09.00 Uhr Pottiga Gottesdienst
10.30 Uhr Frössen Gottesdienst
14.00 Uhr Blankenberg Gottesdienst

Montag, 28. Juni 2010
14.00 Uhr Blankenberg Seniorennachmittag

Sonntag, 4. Juli 2010
09.30 Uhr Sparnberg Gottesdienst
14.30 Uhr Blankenberg Gottesdienst

der evangelischen Freikirche

Dienstag, 6. Juli 2010
20.30 Uhr Blankenberg Public Viewing

FIFA-WM 2010TM im Kinosaal

Mittwoch, 7. Juli 2010
20.30 Uhr Blankenberg Public Viewing

FIFA-WM 2010TM im Kinosaal

Sonntag, 11. Juli 2010
09.30 Uhr Pottiga Gottesdienst
09.30 Uhr Ullersreuth Gottesdienst
20.30 Uhr Blankenberg Public Viewing

FIFA-WM 2010TM im Kinosaal – FINALE

Sonntag, 18. Juli 2010
09.00 Uhr Frössen Gottesdienst
10.30 Uhr Blankenberg Gottesdienst

Sonntag, 25. Juli 2010
09.30 Uhr Pottiga Gottesdienst

Sonntag, 1. August 2010
09.00 Uhr Ullersreuth Gottesdienst
10.30 Uhr Frössen Gottesdienst
13.30 Uhr Sparnberg Gottesdienst
14.30 Uhr Blankenberg Gottesdienst

der evangelischen Freikirche

Weitere Public-Viewing-Termine gibt es in den Zwischenrunden
bei Spielen der Deutschen Nationalmannschaft.

Nachtrag zum Gemeindefest am 13. Juni 2010

Ein Dankeschön…

… allen Förderern, darunter den regionalen Posaunenchören, der
Gemeinde Blankenberg, dem Getränkemarkt Stöcker und dem
Musik-Film-Theater Blankenberg e.V.

… für das, auch über die Kirchengemeinde hinaus gehende,
Miteinander und das deutliche Zeichen in Richtung der
Wiederherstellung der Bärmig-Orgel

… allen Geld-, Kuchen-, Flohmarkt-, Zeit- und Kraft-Spendern

… für 1.154,59 Euro Spendenerlös des Gemeindefestes für die
Bärmig-Orgel

Kirchspiel Blankenberg
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Vorankündigung

Samstag, 28. August 2010
3. Landkreisfest in Blankenstein / Selbitzplatz

10.00 Uhr Beginn
20.00 Uhr Tanzveranstaltung

mit der Band „GREAT JOCKERS“

Veranstaltungstipps Juli 2010

Samstag, 3. Juli 2010
Rennsteigschützen Blankenstein e.V.

14.00 Uhr Königschießen
Schießanlage Blankenstein

Samstag, 3. Juli 2010
Sport- und Freizeitteam e.V. Blankenstein
Fahrt ins Blaue

Dienstag, 6. Juli 2010
Rennsteigschützen Blankenstein e.V.

18.00 Uhr Trainingsschießen für Jedermann
Schießanlage Blankenstein (bis 20.00 Uhr)

Mittwoch, 7. Juli 2010
Schützenverein Blankenstein 2000 e.V.

18.00 Uhr Trainingsschießen mit Kurzwaffe für Jedermann 
Schießanlage Blintendorf

Dienstag, 13. Juli 2010
Rennsteigschützen Blankenstein e.V.

18.00 Uhr Trainingsschießen für Jedermann 
Schießanlage Blankenstein (bis 20.00 Uhr)

Mittwoch, 14. Juli 2010
Schützenverein Blankenstein 2000 e.V.

18.00 Uhr Trainingsschießen mit Kurzwaffe für Jedermann 
Schießanlage Blintendorf

Samstag, 17. Juli 2010
Rennsteigschützen Blankenstein e.V.

15.00 Uhr Schießen für Jedermann 
Schießanlage Blankenstein (bis 18.00 Uhr)

Sonntag, 18. Juli 2010
Frankenwaldverein e.V. OG Blankenberg 
30. Triebeltalwanderung

Dienstag, 20. Juli 2010
Rennsteigschützen Blankenstein e.V.

18.00 Uhr Trainingsschießen für Jedermann 
Schießanlage Blankenstein (bis 20.00 Uhr)

Mittwoch, 21. Juli 2010
Neundorf
Freizeit- und Seniorentreff

Mittwoch, 21. Juli 2010
Schützenverein Blankenstein 2000 e.V.

18.00 Uhr Trainingsschießen mit Kurzwaffe für Jedermann 
Schießanlage Blintendorf (bis 20.00 Uhr) 

Einladungen und
Veranstaltungshinweise

Fr-So, 23.-25. Juli 2010
17. Sommer- und Kinderfest in Schlegel
und
20 Jahre Frankenwald-Wanderverein Schlegel
Sportanlage Schlegel

Freitag, 23. Juli 2010
19.00 Uhr Preismucken

Samstag, 24. Juli 2010
15.00 Uhr Fußballspiel

unteres Dorf – oberes Dorf

20.00 Uhr Tanz im Festzelt
mit Kristina und Christian Kemnitzer

Sonntag, 25. Juli 2010
09.30 Uhr Frühschoppen

14.00 Uhr Kinderfest

14.30 Uhr Begrüßung und Unterhaltung im Festzelt
mit den Oberlemnitzer Musikanten

Dienstag, 27. Juli 2010
Rennsteigschützen Blankenstein e.V.

18.00 Uhr Trainingsschießen für Jedermann
Schießanlage Blankenstein (bis 20.00 Uhr)

Mittwoch, 28. Juli 2010
Schützenverein Blankenstein 2000 e.V.

18.00 Uhr Trainingsschießen mit Kurzwaffe für Jedermann 
Schießanlage Blintendorf

Samstag, 31. Juli 2010
Schützenverein Blankenstein 2000 e.V.

14.00 Uhr Trainingsschießen mit Langwaffe für Jedermann
Schießanlage Lichtenberg

Fr-So, 30.07.-01.08.2010
Dorffest im Kießling

Freitag, 30. Juli 2010
18.00 Uhr Zeltbetrieb

Samstag, 31. Juli 2010
14.00 Uhr Kaffeestube mit hausgebackenem Kuchen

Höhnes Karussell, Schießbude, Losbude
Eis und Zuckerwatte, Hüpfburg, Tombola

20.00 Uhr Tanz im Festzelt mit „Rhythmics“

Sonntag, 1. August 2010
10.00 Uhr Frühschoppen mit musikalischer Unterhaltung

14.00 Uhr Kinderfest, Hüpfburg

Kaffeestube mit frischgebackenem Kuchen 

Gummistiefelweitwurf mit tollen Preisen (Pokale)

15.00 Uhr Platzkonzert
mit den „Wisentataler Blasmusikanten“
aus Mühltroff

16.00 Uhr Siegerehrung und Festausklang

An allen Tagen Eintritt frei!

Für das leibliche Wohl ist mit Rostern und
Bräteln bestens gesorgt.

Es lädt ein 
Feuerwehrverein Kießling e.V. 

Änderungen vorbehalten!
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- Gespenster und Skelette treffen
sich in den R•umen des Museums
mit schaurigen Ger•uschen
und Schwarzlicht

- Lesungen von Geschichten, Sagen
und Legenden
aus unserer Region

- B€chertr•del
am offenen Holzfeuer

- Lampions und Masken

- Flammkuchen
aus dem Holzbackofen,
Kesselgulasch im Kupferkessel
und  hausgeschlachtete Wurst auf
Ciabatta dazu Weinverkostung

- Es spielen Drehorgel,
Grammophon und CD-Player

Spuk
im

Heimatmuseum
Harra

am 28. August 2010
17.00 Uhr

bis Mitternacht
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Einladung zum Sommerfest

Der VdK OV Bad Lobenstein lädt all seine Mitglieder mit
Angehörigen und Freunde des VdK zu seinem diesjährigen
Sommerfest recht herzlich ein

am Samstag, dem 3. Juli 2010

um 14.00 Uhr

in den Getränkehandel L. Petzold
Langer Weg 11b
07356 Bad Lobenstein

Der Referent Herr Notar Werner aus Bad Lobenstein spricht zu
dem Thema „Richtig erben und vererben“.

Wir bitten um Rückmeldung bis zum 28. Juni 2010

bei S. Heinßmann Tel. 03 66 40/2 21 07

oder R. Nordhaus Tel. 03 66 52/2 2367

Der Vorstand des OV

Sozialverband VdK
Bad Lobenstein


